
Gesamterneuerungswahlen für die 
Amtsperiode 2018/2021; stille Wahl 
eines Mitglieds des Gemeinderats 
Innert der angesetzten und publizierten fünftägigen Nach-
frist sind bis Mittwoch, 11. Oktober 2017, 12 Uhr, für 
folgende Behörde keine neuen Wahlvorschläge eingereicht 
worden:

– Gemeinderat (1 Mitglied)

Es wird daher gemäss § 33a Abs. 2 des Gesetzes über die 
politischen Rechte (GPR) folgende Person für die Amts-
periode 2018/2021 in stiller Wahl als gewählt erklärt:

–  Susanne Wild, 1963, von Densbüren AG, Glarus Süd GL 
und Lütisburg SG, in 8964 Rudolfstetten-Friedlisberg, 
Hansbrunnen 5, parteilos (bisher)

Wahlbeschwerden (gemäss §§ 66 ff. GPR) sind innert dreier 
Tage seit Entdeckung des Beschwerdegrundes, spä testens 
aber am dritten Tag nach der Veröffentlichung des Ergeb-
nisses beim Departement Volkswirtschaft und Inneres des 
Kantons Aargau (DVI), Frey-Herosé-Strasse 12, 5001 Aarau, 
einzureichen.

8964 Rudolfstetten-Friedlisberg, 18. Oktober 2017

 Wahlbüro Rudolfstetten-Friedlisberg


